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BETREFF  Gemeinnützigkeit; 
  Selbstversorgungseinrichtungen nach § 68 Nummer 2 Buchstabe b Abgabenordnung 

BEZUG  Urteil des Bundesfinanzhofs vom 29. Januar 2009 - V R 46/06 - 

GZ  IV C 4 - S 0187/09/10005 :001 
DOK  2011/0304726 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Nach den Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung des 

Urteils des Bundesfinanzhofs vom 29. Januar 2009 - V R 46/06 - Folgendes: 

 

Bei Selbstversorgungsbetrieben im Sinne von § 68 Nummer 2 Buchstabe b Abgabenordnung, 

die bereits am 1. Januar 2010 bestanden haben, sollen bis einschließlich des Veranlagungs-

zeitraums 2012 keine nachteiligen Folgen aus dem BFH-Urteil vom 29. Januar 2009  

- V R 46/06 - gezogen werden. Für nach dem 31. Dezember 2009 gegründete Selbstver-

sorgungsbetriebe gilt diese Übergangsregelung nicht. In diesen Fällen sind hinsichtlich der 

Anwendung des BFH-Urteils die allgemeinen Grundsätze heranzuziehen. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 

(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung - Steuern - 

Veröffentlichungen zu Steuerarten - Abgabenordnung - zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
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